
 

 

 

 

 

 

 

Rundverfügung G 7/2026 
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Neues Bestellverfahren für Urkunden zu Ehejubiläen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bisher haben Kirchengemeinden Urkunden bzw. Gedenkblätter zu Ehejubiläen 

über ein Fax-Bestellverfahren bei einem externen Dienstleister, zuletzt       

„Schindelhauer – Vertrieb von Urkunden“ angefordert. Dieses Verfahren steht ab 

sofort nicht mehr zur Verfügung. Die Kosten für Bestellungen bei dem externen 

Dienstleister werden nicht mehr von der Landeskirche übernommen und müssen 

ggfs. selbst getragen werden. 

 

Nunmehr können die neu gestalteten Urkunden über das folgende Online-Portal 

bestellt werden: 

 

http://urkunden.landeskirche-hannovers.de 

 

Wie gewohnt stehen Urkunden für folgende Ehejubiläen bereit: Goldene Hochzeit 

(50 Jahre), Diamantene Hochzeit (60 Jahre), Eiserne Hochzeit (65 Jahre),      

Gnadenhochzeit (70 Jahre) und neu: Kronjuwelenhochzeit (75 Jahre).  

 

So funktioniert das neue Verfahren: 

Die Kirchengemeinde gibt im Online-Portal die gewünschte Anzahl an Urkunden 

an. 

Die Urkunden werden in der bestellten Menge an die Dienstadresse der              

Kirchengemeinde versandt. 

 

Die Eintragung der Namen erfolgt künftig vor Ort durch die Kirchengemeinde 

und nicht mehr durch einen externen Dienstleister. Damit wird eine häufige    

Fehlerquelle im bisherigen Verfahren vermieden.  

Zudem besteht so die Möglichkeit, sich mit Urkunden zu bevorraten und bei      

Bedarf auch kurzfristig eine Urkunde auszustellen. 
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Vorteile des neuen Verfahrens: 

▪ Geringerer Fehleranteil bei der Namensschreibung. 

▪ Mehr Flexibilität: Urkunden können jederzeit vor Ort ausgefüllt und   

kurzfristig bereitgestellt werden. 

▪ Unabhängigkeit von externen Bearbeitungszeiten und Wegfall des       

Fax-Bestellverfahrens. 

▪ Vereinfachte und digitale Bestellung in einem zentralen Portal. 

▪ Zeitersparnis und Planungssicherheit durch die Möglichkeit der               

Bevorratung. 

 

Wir bitten Sie, das neue Verfahren ab sofort zu nutzen, und danken Ihnen für 

Ihre Unterstützung bei der Umstellung. 

 

Ansprechpersonen für Rückfragen:  

Für Fragen zur Verwendung der Urkunden wenden Sie sich bitte an die Kanzlei 

des Landesbischofs per E-Mail an landesbischof@evlka.de oder per Telefon unter                                

0511 563583-14. 

Für Fragen zum Formular und zur Bestellung wenden Sie sich bitte an die       

Evangelische Agentur der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers per 

E-Mail an bestellungen.agentur@evlka.de.  

 

Die Rundverfügung G11/1989 wird aufgehoben. 

 

Mit freundlichen Grüßen   

 

 

 

 

(Dr. Lehmann) 

 

 

 

 

 

Verteiler: 

Kirchenvorstände und Kapellenvorstände 

Gesamtkirchenvorstände der Gesamtkirchengemeinden 

Verbandsvorstände der Kirchengemeindeverbände 

Kirchenkreisvorstände 

Vorstände der Kirchenkreisverbände 

Kirchenämter 

Vorsitzende der Kirchenkreissynoden 

Büros der Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe 

Rechnungsprüfungsamt 

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 

Selbstständige und unselbstständige Einrichtungen der Landeskirche 
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